
(Anlage zu Sitzungsvorlage 0430/2018/1.1)

2012

 - Ist-

2013

 - Ist-

2014

 - Ist-

2015

 - Ist-

 Berechnung für das Haushaltsjahr 2018 

(auf Basis des Durchschnitts der

IST-Summen der letzten vier 

abgerechneten Jahre

 - hier: 2012 bis 2015)

Pflichtiger Allgemeinanteil
(2012 – 2014 =  pauschal 25%, 2015 = 15,37 % der Aufwendungen)

984.754 € 1.026.438 € 1.169.142 € 924.442 € 1.026.194 €

abzgl. Erlöse aus Eintrittsgeldern von Einheimischen
 (auf Basis des prozentualen pflichtigen Allgemeinanteils)

353.247 € 337.797 € 337.393 € 215.738 € 311.043 €

abzgl. Aufwendungen der Stadt Norden 492.114 € 490.455 € 511.687 € 485.384 € 494.910 €

ergibt den abzuführenden Vorteilsausgleich durch die Nutzung der touristischen 

Einrichtungen von einheimischen Bürgerinnen und Bürgern
139.394 € 198.186 € 320.063 € 223.320 € 220.241 €

Fremdenverkehrsbeiträge verblieben bisher im Haushalt der Stadt Norden; 

ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Tourismusbeiträge (vormals 

Fremdenverkehrsbeiträge) nach dieser Berechnung an die Wirtschaftsbetriebe der 

Stadt Norden GmbH abgeführt 

489.474 € 520.553 € 572.875 € 610.120 € 548.256 €

Konzerninterner Finanzausgleich (= Vorteilsausgleich + Tourismusbeiträge)

(Die Beträge werden für jedes Jahr auf der Grundlage der aktuellen 

Durchschnittswerte der letzten vier abgerechneten Jahre neu ermittelt) 

768.496 €

Konzerninterner Finanzausgleich  - Berechnung für das Haushaltsjahr 2018

Abzuführender Vorteilsausgleich durch die Nutzung der touristischen Einrichtungen von einheimischen Bürgerinnen und Bürgern

und abzuführende Tourismusbeiträge an die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH


